
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/11/10 97/11/0132
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1998

Index

L92701 Jugendwohlfahrt Kinderheim Burgenland

Norm

JWG Bgld 1992 §2 Abs1;

Rechtssatz

Nach §2 Abs1 Bgld JWG 1992 sind Aufgaben der ö4entlichen Jugendwohlfahrt dann nicht zu erfüllen, wenn die

Erziehungsberechtigten das Wohl des Minderjährigen ohnedies gewährleisten.
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